
II- S'::!:" der Beilagen zu denstenographischenProtokolhm des Nationalrates 

XIII. Geseugebungsperiode 

Präs. : 14. März 1972 

der Abgeo.rdneten 

und Genossen 

betreffend ein Bundes-gesetz, mit dem das Familienlasten .. 

ausgleichsgesetz 1967 neuerlich geändert wird .. 

Der Nationalrat wolle beschließens 

Bundesgesetz vom 0 •••••• ? mit dem das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

neuerlich geändert wird (Familienlasten

ausgleichsgesetz-Novelle 1972)& 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nro376, 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.NT o 302/1968, BGBI.Nr. 

195/1969, BGBl o Nr.1o/197o, BGBI.Nr.l~15/197o, BGDloNT. 116/1971,und 

BGBl. Nr. 229/1971 wird· ,vie folgt geändert: 

1.) §2 Abs. 6 hat zu lauten: 

",.-

"~) Bezieht ein Kind Einkünfte, die durch Gesetz als 

einkommensteuerfrei erklärt sind oder Lehrlingsentschädigunge;rL 

ist bei Beurteilung der Frage, ob ein .Kind auf Kosten einer 

Person unterhalten wird, von dem um jene Einkünfte geminderten 

Betrag der Kosten des Unterhalts auszugehen; in diesen 
. . 

Fällen trägt eine Person die Kosten des Unterhalts, jedoch 

nur dann Uberwiegend, wenn sie hiezu monatlich mindestens 

in einem Ausmaß beiträgt, das betragsmäßig der Familien

beihilfe für ein Kind (§ 8 Abs .. 2) entspricht." 
~~/-
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2,,) Im § 8 haben die Absitze 2 und J zu lauten: 

!l (2) Die FamilienbeLil:fe beträgt 

:für ein Kind monatli::h. Q ~ a <. " 0 ~ " " " 

f'ür z,,,eJ Kinder mOnf'. t 1:1. eh ~ .. .. 0 .. " ~ 
für drei. Kinder monntllch e • • ~ <> • 
f'Ur vier Kinder monatlich • ~ .. . ~ ~ • 

260 S 

580 S 

1065 s 
1!.j.2.5 S 

für jedes weitere m ind monatlich je 390 S mehr. 

(3) Die Familien.beihilfe einer Vollwaise (§ 6) 

beträgt monatlich 260 S." 

3.) § 9 hat zu lautenl 

"§ 90 (1) Personen 9 denen jeweils :fUr den Mon~t Februar, 

Mai, August oder November Familienbeihilfe gewährt wird, 

erhalten jeweils ffir den betreffenden Monat eine Sonder

zahlung :im Ausmaß der Hälfte des ihne11 für diesen Monat 
··(3 i~ 8 gema~ ~ zustehenden Betrages o 

(2) Personen r denar. :für den Honat SeptciTiber 

eine FamilienheihiLfe gewährt \-drd p erhal t{:)n Hir diesen 

Honut :für K:Lnder? die spätestens mit 31 $ Dezember des 

laufenden Kalenderjahros das lo.Lebansjahr vollendet 

haben p e i:ue 

I.hoo 8 6 

~:;"Usätzliche Sonderzahlung in der Höhe von .. 
(3) Vollwaisen. die spätestens mit 31 0 Dezember 

deß lauf'-~IH:lon KaI end 0:;:' Jahres das J_o" Lebensja.hr vollen(Jet 

" 

l<:~orr:l t 
haben u.nd im 3.:f1R September gemäß § 6 .:ul~pruch auf' Familie:n~ 

D'.:lih:L1.f'e habell~ erhal ten für dieseln Mdnat eine zusätz

liche Sonderzahlung in der HBhe von 1 e 4oo So H 

A:r.'t iÄe 1 TI" 

D:ieses Bundesg;esetz trit.t arn leJuli 1972 in. Kr,aft e• 

Artikel XXI" 

Hlt der Voll:l.i.e1nmg dieses Bund.esgesetzes ist der Bundes~ 

minister. :für J:'tnanze:n betraut. 

In 1'ormeller Hinsicht ··wird beantragt, diesen Antrag einer 

er5"ttHl J .... ,9sung ;':'11 unterziehen und hierauI~ dem Finanz-u., Budget-

ausschuß zuzuweisen. 

.. .,. 
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BegrUnt1un~.!. 

Die enormen Inflationsraten der letzten Monato - im Feber 1972 

betrug.die Steigerung des Verbraucherpreisindex 5,7 % -
und die dUsteren Prognosen für die nächste Zeit, tTef:fcn 

gerade die Familien im verstärkten Maße. Es ist. nun hUchste 

Zei t, neben der längst fälligen Dämpfung de:s Über.durchsclmi tt

lichen Preisauf'triebes und einer l-lilderung der hieclurch 

verschärften Progression bei der Lohn- und Einkommensteuer 

besondere Haßnahmen für'die am härtesten getrof:fene Gruppe, 

nämlich die Familie, zu ergreifen. 

Im Einklang mit ihren bisherigen Intentionen schlägt die ÖVP 

daher eine Anhebung der Familienbeihil:fe für das erste und 

zweite Kind um je S 20 und ab dem dritten Kind um je 30 S 

vor. Darüber hinaus wird die auch von den Familienorganisationen 

und vom Familienpolitischen Beirat im Bundeskanzleramt ge

forderte Altersstaffelung berücksichtigt .. So sollen nach 

dem ÖVP-Antrag al_le Kinder ab dem lo~Lebens.iahr im Honat 

September eine zusätzliche jährliche Sonderzahlung von 

1 0 400 Schilling erhalten$ 

Diese Staffelung ist nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, 

daß sich in der Regel ab dem looLebensjahr in:folge des 

Wechsels von der Volksschule in die Hauptschule bZ1ve in die 
.' Allgemein-bildenden Höheren Schulen höhere Belastungen er-

geben" Durch die Allszahlungim Monat September sollen die 

Kosten für Schulmaterialien, Kleidung uedgl .. abgegolten wer ... 

den~ 

.., 
S·chließlich 'tvird durch den AiJ,trag sichergestell t, daß Pflege-

e~tern für Pflegekinder9 die das l5.Lebensjahr vollendet haben, 

und Lehr 1 ings en t schädigungen be:<~ i ehen ,di e } .... ami 1 i enb e ihilfe 

auch nach Vollendung des 15 .. Lebensjahres erhalten .. 
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Bedeckun..z",:?:"or- schlaß:: 

Von den anspruchsberechtigten Kindern (cae 2,5 Millionen) 

werden vom F'amilienlastenausgleichsfonds etwas mehr als 

2 Millionen betreut. Für diese ergeben sich nach dem ÖVP

VorschlagD2usätzliche~ jährliche Kosten in der HBhe von 

etwa 2 Milliarden Schilling; Da dieses Gesetz erst zur 

Jahresmitte in Kraft treten sollt ist für heuer ein 

Mehrau:f, ... and von ahm 1 Hilliarde Schilli:rig notwendig. 

Dieser Betrag ist durch die im J.i'amilienlastenausgleichsfonds 
vorhandenen bzw. im heurigen Jahr als Folge der Lohnbewegung 
zu erwartenden Mittel zur Gänze gedeckt. 
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